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Verlassen Sie beim Ertönen des Feueralarms entlang 
der gekennzeichneten Fluchtwege das Gebäude. 
Halten Sie sich an einen erfahrenen Mitarbeiter.

Suchen Sie umgehend eine der  
gekennzeichneten Sammelstellen auf und bleiben 
Sie dort bis zur Freigabe.

Den Anweisungen der Abteilungsleiter, der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit sowie der unten aufgeführten 
Personen ist unbedingt Folge zu leisten.

Die Monteure verpflichten sich, Arbeitsgeräte und 
Werkzeuge nur so einzusetzen, dass eine  
Kontamination von Lebensmitteln vermieden wird.

Während der auszuführenden Arbeiten ist zusätzlich 
zur Hygienekleidung die notwendige persönliche 
Schutzausrüstung zu benutzen.

Alle Arbeiten dürfen erst nach Absprache und  
Freigabe mit Ihrer Kontaktperson begonnen werden.

Die Arbeitsstätte darf nur nach Absprache verlassen 
werden.

Die Baustelle bzw. das Arbeitsumfeld ist stets in 
einem ordentlichen und sauberen Zustand zu halten. 
Anfallende Restmaterialien sind unaufgefordert 
zu entfernen. Nach Beendigung der Arbeit ist die 
Kontaktperson zu informieren, damit eine sorgfältige 
Reinigung der Räumlichkeiten/Einrichtungsgegen-
stände durchgeführt werden kann.

Es dürfen nur von der Rügenwalder Mühle zugelas-
sene Schmierstoffe eingesetzt werden. Die Positiv-
Liste erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner der 
technischen Abteilung.

Kleinteile und Werkzeuge dürfen nur in einem  
geeigneten und geschlossenen Behälter transportiert 
werden. Werkzeuge mit Holzgriff sind verboten.

Durchfahrten, Zugänge, Ausgänge, Rettungswege 
sowie Feuerlösch- und Rettungseinrichtungen  
müssen stets freigehalten werden.

Informieren Sie Ihre Kontaktperson über jeden 
Arbeitsunfall.

Darüber hinaus gelten unsere Arbeitsanweisungen 
für technisches Personal. Diese sind einzuhalten.

Leitung Betriebstechnik 
Leitung Instandhaltung 
Hygienebeauftragter 
Empfang 
Facility Management
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WICHTIGE  
 HYGIENERICHTLINIEN

VERHALTEN IM  
	 STÖRUNGS-/	BRANDFALL

SPEZIELLE  
 INFORMATIONEN  
FÜR HANDWERKER &  
 MONTEURE

WICHTIGE 
 TELEFONNUMMERN

VERHALTENSRICHTLINIEN

Ablegen von Uhren und  
Schmuckstücken.

Tragen von Schutzhandschuhen  
bei künstlichen bzw.  
lackierten Fingernägeln.

Tragen von betriebseigener Schutz-
kleidung und Sicherheitsschuhen.

Tragen eines Haarnetzes, welches  
Haare und Ohren vollständig bedeckt.

Tragen einer Bartbinde bei  
erkennbarem Bartwuchs.

Hände nach Vorschrift reinigen  
und desinfizieren.

Anlagen, Material und Lebensmittel 
dürfen nicht berührt werden.

Es dürfen nur metalldetektierbare  
Kugelschreiber mitgenommen werden

Fremdfirmenmitarbeiter und Besucher 
müssen den Zugangsausweis immer 
offen tragen.

Gäste: Bitte bei der Gruppe bleiben.

Vor Aufnahme Ihrer Tätigkeit oder 
Eintritt in den Produktionsbereich ist 
das elektronische Zugangsprogramm 
zu durchlaufen. In diesem Programm 
werden Ihnen die Qualitätsgrundsätze 
der Rügenwalder Mühle und einigen 
Verhaltensregeln vermittelt.

Auf dem Betriebsgelände gelten die  
Bestimmungen der StVO.  
Die Genehmigung zum Abstellen eines 
Fahrzeuges auf dem Betriebsgelände er-
halten Sie von Ihrer Kontaktperson und 
am Empfang. Sperrflächen, 
Toreinfahrten, LKW-Wendeplätze, 
Rampen und Fluchtwege sind  
grundsätzlich freizulassen.

Der Konsum von Alkohol oder anderen 
Rauschmitteln ist auf dem gesamten  
Betriebsgelände verboten.

Auf dem gesamten Betriebsgelände  
besteht ein absolutes Rauchverbot.

Ebenfalls verboten sind Kaugummis und 
Bonbons.

Essen und Trinken sind ausschließlich in 
der Kantine, die auch Ihnen jederzeit zur 
Verfügung steht, erlaubt.

Filmen und Fotografieren ist nicht  
gestattet.

Es gilt ein Handyverbot in den Betriebs-
räumen.

Die Fußwege sind zu nutzen.

Beim Verlassen des Werkes ist der  
Besucherausweis am jeweiligen  
Ausgabeort abzugeben.

Gemäß unseres etablierten 
Energiemanagementsystems möchten 
wir Sie bitten, Ihrerseits energieeffizien-
tes Verhalten sicherzustellen und uns 
auf jegliches Optimierungspotenzial 
bezogen auf Energieeffizienz  
hinzuweisen.


